
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/9/17 2000/20/0152
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.2003

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1997 §6 Z2;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Unter Bedachtnahme auf die Befürchtung der Asylwerberin (hier: einer nigerianischen Staatsangehörigen aus Benin

City), sie habe als Christin die Heirat mit einem Moslem abgelehnt, scheint es nicht ausgeschlossen, dass die

behauptete Verfolgung (auch) auf der der Asylwerberin (zumindest) unterstellten Ablehnung der

Religionszugehörigkeit ihres in Aussicht genommenen Ehemannes beruht (Hinweis E vom 3. Juli 2003, Zl.

2000/20/0071).
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